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P R I V A T E  C L I E N T S

1  G E N E R E L L E R  Z W E C K  D E R  V E R O R D N U N G
Die neue Eu Erbrechtsverordnung1 (die "Verordnung") har-
monisiert das internationale Privatrecht der Eu Mitglied-
staaten (die "Mitgliedstaaten") in grenzüberschreitenden 
Erbfällen. Sie führt insbesondere einheitliche regeln ein 
betreffend die Fragen der Zuständigkeit und des anwend-
baren rechts. Ziel ist es, dass sich grundsätzlich nur noch 
eine einzige Behörde um den gesamten nachlass kümmert 
und dass ein einheitliches Erbrecht auf den nachlass 
angewendet wird – und zwar unabhängig davon, wo sich 
das nachlassvermögen befindet und ob es sich um beweg-
liches oder unbewegliches Vermögen handelt. Parallele 

1 Verordnung über die Zuständigkeit, das anzuwendende recht, die 
anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und die annahme 
und Vollstreckung öffentlicher urkunden in Erbsachen sowie zur 
Einführung eines Europäischen nachlasszeugnisses vom 4. juli 
2012, nr. 650/2012.

Verfahren in verschiedenen Mitgliedstaaten und wider-
sprüchliche Entscheidungen sollen vermieden werden.

2  A N W E N D U N G S B E R E I C H  D E R  V E R O R D N U N G
Der anwendungsbereich der Verordnung erstreckt sich 
auf alle zivilrechtlichen aspekte der rechtsnachfolge von 
Todes wegen und umfasst den Übergang von Vermögens-
werten sowie von rechten und Pflichten infolge Tods. Leb-
zeitige Zuwendungen sind dagegen vom anwendungsbe-
reich der Verordnung ausgeklammert; dies gilt weitgehend 
auch für Fragen im Zusammenhang mit Trusts. Ebenso 
wenig befasst sich die Verordnung mit dem Ehegüterrecht, 
den Erbschaftssteuern oder Fragen zu rechtsansprüchen, 
die auf andere Weise als durch rechtsnachfolge von Todes 
wegen begründet werden. auch das materielle Erbrecht 
der Mitgliedstaaten bleibt durch die Verordnung unbe-
rührt.

R E C H T S A N W ä L T E

Die neue Eu Erbrechtsverordnung aus Sicht der Schweiz

angesichts der wachsenden Mobilität, insbesondere in Europa, hat die Zahl grenzüberschreitender Erb-

fälle in den letzten jahren stetig zugenommen. Im Todesfall stellen sich häufig komplexe Fragen, z.B. 

welches Land für die abwicklung des nachlasses zuständig ist und welches recht auf den nachlass anzu-

wenden ist. Mit der Einführung der neuen Eu Erbrechtsverordnung hat die Europäische union ("Eu") 

einen wichtigen Schritt zur Vereinfachung grenzüberschreitender Erbfälle in Europa unternommen.

newsletter

Autoren:
andrea Dorjee-Good 
ariane Michellod Berney

j A N U A R  2 0 1 4



 www.swlegal.ch

Newsletter      j a n u a r  2 0 1 4

Die Verordnung ist am 16. august 2012 in Kraft getreten. 
Sie ist unmittelbar anwendbar und gilt in sämtlichen Mit-
gliedstaaten der Eu mit ausnahme von Dänemark, Irland 
und dem Vereinigten Königreich. Diese Staaten haben vom 
sogenannten "Opting-out" recht Gebrauch gemacht und 
sind nicht an die Verordnung gebunden. Im Übrigen lässt 
die Verordnung die anwendung bestehender Übereinkom-
men zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten grundsätz-
lich unberührt (art. 75)2.

"Die Eu Erbrechtsverordnung betrifft 
auch in der Schweiz wohnhafte Perso-
nen sowie Schweizer, die sich in der Eu 
aufhalten."

Die neuen Vorschriften gelten für Todesfälle ab dem 
17.  August 2015 und greifen insbesondere immer dann, 
wenn der Erblasser entweder:

 > seinen letzten gewöhnlichen aufenthaltsort in einem 
Mitgliedstaat hatte; 

 > Vermögenswerte in einem Mitgliedstaat hinterlässt; 
oder

 > eine rechtswahl zugunsten des rechts eines Mitglied-
staates getroffen hat.

Die Verordnung wird damit auch erhebliche auswirkungen 
auf Schweizer Staatsangehörige mit letztem gewöhnlichen 
aufenthaltsort in einem Mitgliedstaaten haben sowie auf in 
der Schweiz wohnhafte Personen, die Vermögenswerte in 
einem Mitgliedstaat besitzen. Hinterlässt z.B. ein Schwei-
zer mit Wohnsitz in der Schweiz ein Ferienhaus in Spanien, 
so werden die spanischen Behörden ab dem 17. august 
2015 unmittelbar die Bestimmungen der Verordnung 
anwenden, um die Fragen nach der Zuständigkeit und des 
anwendbaren rechts zu beantworten.

3  W E L C H E  B E H Ö R D E N  S I N D  I N  G R E N Z Ü B E R -
S C H R E I T E N D E N  E R B Fä L L E N  Z U S Tä N D I G ?

Ziel der Verordnung ist es, dass zukünftig grundsätzlich nur 
noch eine einzige Behörde für die Behandlung des gesam-
ten nachlasses zuständig sein soll - unabhängig davon, wo 
sich das nachlassvermögen befindet. Wichtigstes Anknüp-
fungskriterium für die Frage der Zuständigkeit ist gemäss 
Verordnung der letzte gewöhnliche Aufenthaltsort des 
Erblassers. Hat also der Erblasser seinen letzten gewöhn-
lichen aufenthalt z.B. in Frankreich, so sind gemäss Ver-
ordnung grundsätzlich die französischen Behörden für den 
gesamten weltweiten nachlass zuständig. allerdings sucht 
man in der Verordnung vergebens nach einer Definition des 
Begriffs des “gewöhnlichen aufenthalts”. aus dem Bericht 
zur Verordnung geht hervor, dass zur Feststellung des 
gewöhnlichen aufenthalts “eine Gesamtbeurteilung der 
Lebensumstände des Erblassers in den jahren vor seinem 
Tod und im Zeitpunkt seines Todes” vorzunehmen sei, unter 
Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen, insbesondere 
Dauer und regelmässigkeit des aufenthalts sowie der 

2 Z.B. der niederlassungs- und Konsularvertrag zwischen der 
Schweiz und Italien vom 22. juli 1868.

damit zusammenhängenden umstände und Gründe. 
Schwierigkeiten bei der Bestimmung des gewöhnlichen 
aufenthalts dürften sich insbesondere bei Saisonniers und 
auslandstudenten ergeben sowie bei Grenzgängern, etc. Es 
bleibt abzuwarten, wie der Europäische Gerichtshof den 
Begriff des gewöhnlichen aufenthalts konkretisieren wird.

Der Begriff “letzter gewöhnlicher aufenthalt” gemäss Ver-
ordnung deckt sich nicht zwingend mit dem Schweizer 
Wohnsitzbegriff. Während für den “letzten gewöhnlichen 
aufenthalt” gemäss Verordnung auf die umstände im Zeit-
punkt des Todes und in den jahren zuvor abzustellen ist, 
bezieht sich der Wohnsitzbegriff nach Schweizer Kollisi-
onsrecht auf den Ort, an dem sich der Erblasser im Zeit-
punkt des Todes mit der absicht des dauernden Verblei-
bens aufhält. Der Wohnsitzbegriff beinhaltet damit ein 
zukünftiges Element. Diese unterschiedlichen ansätze 
können unter umständen zu neuen Zuständigkeitskonflik-
ten führen. So ist es z.B. denkbar, dass ein deutscher 
Staatsangehöriger mit der absicht des dauernden Verblei-
bens von Deutschland in die Schweiz zieht und kurze Zeit 
später während eines Besuchs in Deutschland verstirbt. 
nach Schweizer recht hätte der Verstorbene seinen letz-
ten Wohnsitz wohl in der Schweiz, während die deutschen 
Behörden in anwendung der Verordnung zum Schluss 
kommen könnten, der Erblasser habe seinen letzten 
gewöhnlichen aufenthalt noch in Deutschland gehabt. Im 
Ergebnis würden sich diesfalls sowohl die Schweiz als 
auch Deutschland für zuständig erachten.

"Der letzte gewöhnliche aufenthaltsort 
des Erblassers und die Lage von Vermö-
genswerten in einem Mitgliedstaat als 
wichtigste anknüpfungskriterien."

Hatte der Erblasser seinen gewöhnlichen aufenthalt im 
Zeitpunkt des Todes nicht in einem Mitgliedstaat sondern 
in einem Drittstaat, z.B. der Schweiz, so greift die Bestim-
mung über die subsidiäre Zuständigkeit (art. 10). Danach 
ist ein Mitgliedstaat auch immer dann für die Behandlung 
eines nachlasses – ganz oder teilweise – zuständig, wenn 
der Erblasser Vermögenswerte im entsprechenden Mit-
gliedstaat hinterlässt.

Ein Beispiel soll dies illustrieren: Der Erblasser stirbt mit 
letztem gewöhnlichen aufenthalt in Genf und hinterlässt 
ein Bankkonto in Frankreich. War der Erblasser französi-
scher Staatsangehöriger (i) oder hatte er in den letzten 
fünf jahren seinen früheren gewöhnlichen aufenthalt in 
Frankreich (ii), dann sind grundsätzlich die französischen 
Behörden für die Behandlung des gesamten, weltweiten 
nachlasses zuständig (art. 10 (1)) - einschliesslich allfälli-
ger Vermögenswerte in der Schweiz. Trifft weder (i) noch 
(ii) zu, so ist Frankreich dagegen nur für die in Frankreich 
gelegenen Vermögenswerte zuständig (art. 10 (2)). Diese 
Bestimmungen können aus Schweizer Perspektive wiede-
rum zu Kompetenzkonflikten führen.

Die Verordnung sieht weiter vor, dass die betroffenen Par-
teien mittels einer Gerichtsstandsvereinbarung die 
Gerichte desjenigen Staates für zuständig erklären kön-
nen, dessen recht der Erblasser gewählt hat (art. 5 (1)). 



 www.swlegal.ch

Newsletter       j a n u a r  2 0 1 4

Diese Möglichkeit greift jedoch nur, wenn der Erblasser 
eine rechtswahl zugunsten des rechts eines Mitgliedstaa-
tes getroffen hat, nicht aber, wenn er das recht eines Dritt-
staates, z.B. Schweizer recht, gewählt hat.

4  W E LC H E S  R E C H T  I S T  A U F  G R E N Z Ü B E R S C H R E I -
T E N D E  E R B Fä L L E  A N W E N D B A R ?

Grundsätzlich soll ein nachlass dem recht desjenigen 
Staates unterstehen, in dem der Erblasser seinen letzten 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte (art. 21 (1)).

Das anzuwendende recht gilt für den gesamten nachlass, 
unabhängig davon, wo sich dieser befindet und unabhängig 
davon, ob es sich um bewegliches oder unbewegliches Ver-
mögen handelt. Dies bedeutet eine grundlegende Verände-
rung für rechtsordnungen, die bisher dem Prinzip der 
nachlassspaltung gefolgt sind (z.B. Frankreich) und in 
Bezug auf Grundstücke jeweils das recht am Belegenheits-
ort angewendet haben (lex situs). Stirbt also z.B. ein fran-
zösischer Staatsangehöriger mit letztem gewöhnlichen 
aufenthalt in der Schweiz und hinterlässt ein Grundstück in 
Frankreich, so werden die französischen Behörden zukünf-
tig gestützt auf die Verordnung grundsätzlich nicht mehr 
französisches sondern neu Schweizer Erbrecht anwenden.

"Grundsätzlich untersteht der gesamte 
nachlass einem einzigen recht – dem 
recht am letzten gewöhnlichen aufent-
haltsort des Erblassers oder seinem 
Heimatrecht."

In den meisten Fällen führt die soeben beschriebene 
Grundsatzregel zu einem Gleichlauf von Zuständigkeit und 
anwendbarem recht, d.h. die zuständige Behörde wendet 
in der regel ihr eigenes Erbrecht an. Dazu gibt es aber ein 
paar ausnahmen, z.B. wenn der Erblasser im Zeitpunkt 
des Todes eine offensichtlich engere Verbindung zu einem 
anderen Staat hatte, als zu dem Staat, in dem er seinen 
letzten gewöhnlichen aufenthalt hatte. Diesfalls ist aus-
nahmsweise das recht des Staates anzuwenden, zu dem 
der Erblasser eine engere Verbindung hatte (art. 21 (2)).

Dem Erblasser steht es ferner frei, den nachlass mittels 
Rechtswahl (professio juris) seinem Heimatrecht zu unter-
stellen (art. 22). Personen mit mehreren Staatsangehörigkei-
ten können das recht eines der Staaten wählen, denen sie im 
Zeitpunkt der rechtswahl oder im Zeitpunkt ihres Todes 
angehören, unabhängig davon, ob es sich dabei um einen Mit-
glied- oder einen Drittstaat handelt. Die Möglichkeit einer 
rechtswahl ist ein wichtiges novum, zumal dies in einigen 
Mitgliedstaaten bis anhin nicht möglich war. auch eine 
rechtswahl zugunsten einer rechtsordnung, die keinen 
gesetzlichen Pflichtteilsanspruch kennt, ist grundsätzlich 
zulässig. Vorbehalten bleiben Einschränkungen aufgrund des 
ordre publics oder des rechtsmissbrauchsverbots (art. 35). 
Ein britischer Staatsangehöriger mit gewöhnlichem aufent-
halt in Deutschland könnte also grundsätzlich mittels rechts-
wahl zugunsten des englischen rechts die anwendung des 
deutschen Pflichtteilsrechts vermeiden. unklar ist allerdings, 
ob die deutschen Gerichte eine solche rechtswahl, trotz der 
Verordnung, allenfalls als ordre public widrig erachten.

Die rechtswahl muss explizit oder implizit in einer letzt-
willigen Verfügung erfolgen, z.B. durch Verweis auf spezi-
fische Vorschriften des Heimatrechts. Eine bereits heute 
getroffene rechtswahl bleibt auch nach dem 17. august 
2015 weiterhin gültig, sofern sie den Voraussetzungen der 
Verordnung oder dem im Zeitpunkt der Errichtung gelten-
den massgebenden Kollisionsrecht entspricht.

5  W E I T E R E  B E S T I M M U N G E N
Die Verordnung sieht weiter vor, dass auch Erbverträge 
zukünftig unter bestimmten Voraussetzungen in allen Mit-
gliedstaaten zu anerkennen sind. Damit eröffnen sich neue 
nachlassplanungsmöglichkeiten, zumal Erbverträge in 
gewissen Mitgliedstaaten, z.B. in Frankreich, Belgien, Spa-
nien und Italien, bis anhin (teilweise oder gänzlich) unzu-
lässig waren. Grundsätzlich werden Erbverträge in den 
Mitgliedstaaten zukünftig anerkannt, sofern sie nach dem 
gemäss der Verordnung massgebenden recht zulässig und 
formgültig sind (art. 25). Damit würde z.B. der Erbvertrag 
eines Schweizers mit letztem gewöhnlichen aufenthalt in 
Frankreich in Frankreich anerkannt, wenn der Erblasser 
Schweizer Heimatrecht für anwendbar erklärt hat - dies 
obschon das französische Erbrecht grundsätzlich keine 
Erbverträge kennt.

Weiter führt die Verordnung ein Europäisches Nachlass-
zeugnis ein, mit welchem die Erben, Vermächtnisnehmer 
und Willensvollstrecker ihren rechtlichen Status zukünftig 
in allen Mitgliedstaaten einheitlich nachweisen können. 
Solche nachlasszeugnisse werden in allen Mitgliedstaaten 
ohne weitere formelle Voraussetzungen anerkannt, nicht 
aber in Drittstaaten, wie etwa die Schweiz. auch Schweizer 
Erbscheine müssen grundsätzlich weiterhin im rahmen 
eines formellen Verfahrens anerkannt werden, um in den 
Mitgliedstaaten Wirkung zu entfalten.

Das Prinzip der automatischen Anerkennung unter den 
Mitgliedstaaten gilt auch in Bezug auf Entscheide in Erb-
sachen. Grundsätzlich werden in einem Mitgliedstaat 
ergangenen Entscheidungen in allen anderen Mitglied-
staaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen 
Verfahrens bedarf.

6  A U S W I R K U N G E N  I N  D E R  P R A X I S
Der anwendungsbereich der Verordnung ist äussert weit. 
jeder der irgendeinen grenzüberschreitenden Bezug zu 
einem Mitgliedstaat hat, z.B. aufgrund der Nationalität, 
des gewöhnlichen Aufenthalts oder aufgrund von Vermö-
genswerten in einem Mitgliedstaat, sollte sich über die 
auswirkungen der neuen Verordnung bewusst sein. Mögli-
che Folgen sollten bereits heute antizipiert und der nach-
lass entsprechend geplant werden. auch früher getroffene 
anordnungen gilt es mit Blick auf die Verordnung noch-
mals kritisch zu überprüfen. 

Ein wichtiges Planungsinstrument ist die Rechtswahlmög-
lichkeit. Sie erlaubt es dem Erblasser im Voraus festzule-
gen, welches recht dereinst auf seinen nachlass anwen-
dung findet und verhindert eine Änderung des anwendbaren 
rechts bei einem späteren Wechsel des gewöhnlichen auf-
enthalts. auch mit Blick auf die unsicherheiten, die dem 
Begriff des “letzten gewöhnlichen aufenthalts” anhaften, 
ist eine rechtswahl sinnvoll. Weiter kann eine rechtswahl 
den betroffenen Parteien die Möglichkeit eröffnen, eine 
Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten der Heimatge-
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richte zu treffen. Schliesslich ist eine rechtswahl auch bei 
Erbverträgen ratsam, insb. wenn der Erbvertrag nach dem 
recht des Staates des gewöhnlichen aufenthalts des Erb-
lassers unzulässig wäre.

7  FA Z I T
Die Verordnung wird erhebliche auswirkungen auf alle 
grenzüberschreitenden Erbfälle haben, die irgendeinen 
Bezug zu einem Mitgliedstaat aufweisen. Innerhalb der 

Mitgliedstaaten dürfte die Verordnung die abwicklung 
grenzüberschreitender Erbfälle sicher erleichtern, indem 
sie grössere rechtssicherheit und einheitliche regeln 
bringt. Zudem schafft die Verordnung willkommene nach-
lassplanungsmöglichkeiten. Dies gilt auch für nachlässe, 
die nicht nur Bezüge zu Mitgliedstaaten sondern auch zu 
Drittstaaten haben. Im Verhältnis zu Drittstaaten schafft 
die Verordnung aber neue unsicherheiten und Konflikte, 
die es entsprechend zu antizipieren gilt.
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